
Vorlagefragen

Zur Auslegung von Art. 1 Abs. 1 lit. a, Art. 2 Nr. 4, Art. 21 Abs. 1, und Art. 46 der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des 
Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 
Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1347/2000 (1) sind folgende Fragen vorgelegt:

1. Handelt es sich bei der Ehescheidung auf Grundlage der Art. 82, 87, 89, 90 Código Civil/Spanien um eine Entscheidung 
über die Scheidung einer Ehe im Sinne der Brüssel IIa-Verordnung?

2. Für den Fall der Verneinung der voranstehenden Frage: Ist eine Ehescheidung auf der Grundlage der Art. 82, 87, 89, 90 
Código Civil/Spanien entsprechend der Regelung des Art. 46 Brüssel IIa-Verordnung zu öffentlichen Urkunden und 
Vereinbarungen zu behandeln?
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Vorlagefragen

1. Ist Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 93/13/EWG (1) des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen dahin auszulegen, dass er erlaubt, eine Vertragsklausel als missbräuchlich anzusehen, die dem 
Gewerbetreibenden eine im Verhältnis zu der von ihm angebotenen Leistung auffällig hohe Gebühr oder Provision 
gewährt?

2. Sind Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 93/13/EWG und der Effektivitätsgrundsatz dahin auszulegen, dass sie Bestimmungen 
des nationalen Rechts oder einer gerichtlichen Auslegung dieser nationalen Bestimmungen entgegenstehen, nach denen 
der Klage eines Verbrauchers gegen einen Gewerbetreibenden auf Feststellung der Nichtigkeit oder Unwirksamkeit eines 
Vertrags oder eines Teils davon, der missbräuchliche Klauseln enthält, nur stattgegeben werden darf, wenn der 
Verbraucher ein rechtliches Interesse hat?

3. Sind Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 93/13/EWG und die Grundsätze der Effektivität, der Verhältnismäßigkeit und der 
Rechtssicherheit dahin auszulegen, dass sie erlauben, einen Kreditvertrag als nicht mehr bindend und deswegen als 
nichtig anzusehen, weil dessen einzige Klausel über die Art und Weise der Rückzahlung des Kredits für missbräuchlich 
erklärt und deshalb aus dem Vertrag gestrichen wurde?
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